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DGB-Bundesjugendausschuss

Beschluss des DGB-Bundeskongresses:
Annahme in geänderter Fassung

Gesetzliche Obergrenze für „Managementbezüge“

Der DGB-Bundesvorstand setzt sich dafür ein, dass in
Deutschland neben einem (gesetzlichen) Mindestlohn eine
Obergrenze für Managementgehälter (damit sind sowohl die
Bezüge klassischer Manager, als auch Vorstands- und Auf
sichtsratsmitglieder entsprechender Unternehmen gemeint) in
Relation zu den Arbeitnehmereinkommen im jewei
ligen Unternehmen eingeführt wird.
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